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Kleine Patienten: Aufklärung und

Einwilligung im Praxisalltag

Kinder sind in der Zahnarztpraxis besondere Pa -
tien ten – fachlich, kommunikativ und rechtlich. Bei 
jeder Maßnahme stellt sich die Frage: Wer darf 

„ja“ sagen und wie weit darf das Kind selbst mitentschei-
den? Wer hier strukturiert vorgeht, vermindert Konflikte  
und Haftungsrisiken.

Sorgerecht klären – ohne das geht nichts
Minderjährige handeln in der Regel nicht selbst, sondern 
über ihre Eltern. Entscheidend sind zwei Punkte: die Sorge-
rechtslage (gemeinsam, allein) und die Einsichtsfähigkeit 
des Kindes je nach Alter und Reife. Wer hier nicht prüft, ob 
der richtige Mensch unterschreibt, riskiert eine unwirksame 
Einwilligung.

Eltern als Entscheider: Wann reicht 
ein Elternteil?
Bei Routinebehandlungen wie kleineren Füllungen oder 
 unkomplizierten Extraktionen reicht in der Praxis meist die 
Einwilligung eines Elternteils. Anders bei Eingriffen mit er-
höhtem Risiko oder besonderer Tragweite – wie umfang-
reichen Sanierungen, Sedierungen oder Narkosen: Hier sind 
die Aufklärung und Zustimmung beider Eltern erforderlich.

Getrennte Eltern – typische Stolperfallen 
Konflikte mit getrennten Eltern entstehen selten am Behandlungs-
stuhl, sondern im Familienrecht. Wichtig ist: Umgangsrecht ist nicht 
Einwilligungsrecht. Wer das Kind nur bringt oder abholt, darf nicht 
automatisch entscheiden. Gibt ein Elternteil an, allein sorgeberech-
tigt zu sein, sollte bei größeren oder risikoreichen Eingriffen ein 
Nachweis (z. B. Sorgerechtsbeschluss oder Negativattest des Ju-
gendamts) vorliegen. Werden offene Konflikte („Mein Expartner ist 
dagegen!“) erkennbar, ist es – sofern kein Notfall vorliegt – sicherer, 
die Behandlung zu vertagen und die Eltern aufzufordern, zunächst 
eine Einigung, notfalls gerichtlich, herbeizuführen.

Wille des Kindes ernst nehmen
Mit zunehmender Reife gewinnt der eigene Wille des Kindes an 
Gewicht. Versteht es Art, Bedeutung und Risiken der Behandlung, 
ist es (mit-)einwilligungsfähig und sollte altersgerecht aufgeklärt 
und einbezogen werden. Zeigt ein einsichtsfähiges Kind deutliche 
Ablehnung oder starke Angst, ist eine Behandlung „gegen den er-
klärten Widerstand“ rechtlich und ethisch problematisch – ins-
besondere bei invasiven Maßnahmen oder unter Sedierung/Nar-
kose. In solchen Fällen ist es sinnvoller, zu vertagen, Alternativen 
(z. B. schrittweiser Behandlungsaufbau, Spezialpraxis) zu prüfen 
und dies genau zu dokumentieren.

Fazit
Wer Sorgerecht, Risikoprofil des Eingriffs und Kindeswillen konse-
quent im Blick behält und sauber dokumentiert, macht aus poten-
ziell „heiklen“ Familiensituationen einen gut steuerbaren Praxis -
alltag und behandelt Kinder medizinisch wie rechtlich auf siche -
rem Fundament.

Sorgerechtsverhältnisse standardisiert ab-
fragen, bei risikoreichen Eingriffen beide 
Eltern zur Aufklärung hinzuziehen, die Auf-

klärungsgespräche und Einwilligungen schriftlich festhalten und 
in der Akte eindeutig vermerken, wer wann worüber informiert 
wurde. 
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Entdecken  

Sie es hier

NEW CONTRA-ANGLE

Seit dem Beginn der Entwicklung des neuen Winkelstücks Nova 

hatten wir nur ein Ziel: keine Kompromisse mehr einzugehen. 

Der kleinere Kopf, die Feinheit des Handgriffs, seine Leichtigkeit, seine 

Geräuschlosigkeit oder seine extreme Lebensdauer sind der beste 

Beweis – es ist einfach das modernste Winkelstück auf dem Markt.
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